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Deutscher Bundestag 

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

mit Schreiben vom 1.  November 2016 haben Sie Widerspruch 
gegen den Bescheid vom 7. Oktober 2016 eingelegt. 

In Ihrem Interesse mi:ichte  ich Sie  darauf hinweisen, dass die 
Verwaltung des Deutschen Bundestages nach der Informationsge-
bührenverordnung (IFGGebV)  in Verbindung mit der Anlage zu 
§  1 Abs . 1 IFGGebV bei einer vollstiindigen oder teilweisen Zu-
rückweisung eines Widerspruchs verpflichtet ist, eine Gebühr in 

. Hi:ihe  von mindestens 30 Euro zu erheben. Dies gilt nach der 
IFGGebV auch, wenn der ursprüngliche Antrag kostenfrei be-
schieden wurde, unabhiingig davon, ob  dieser versagt wurde oder 
eine einfache mündliche bzw. schriftliche Auskunft gegeben 
wurde, mit der dem Antrag teilweise entsprochen wurde. 

Es  liegen keine Erkenntnisse darüber vor,  dass in Ihrem Fall van 
der Gebührenerhebung abzusehen wiire . Daher bitte ich Sie um 
Mitteilung, ob  Sie Ihren Widerspruch auch im Hinblick auf eine 
etwaige Gebührenfolge aufrechterhalten. 

Sollte ich bis zum 18. November 2016 van Ihnen keine 
anderslautende Rückau13erung erhalten, gehe ich davon aus,  dass 
Sie eine Entscheidung über Ihren Widerspruch wünschen. 

Mit freundlichen Grü13en 
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